
Vorvertragliche Informationen zu den
STRATEGIEN INCOME, BALANCED UND GROWTH 

Information zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken gem. Art 6 Abs 1 und Informationen gem. Art. 8 der  
Offenlegungsverordnung 
Die Mitglieder des Volksbanken Kreditinstitute-Verbundes, die Vermögensverwaltung anbieten (das sind Volksbank Wien AG, Volks-
bank Tirol AG, Volksbank Steiermark AG, Volksbank Salzburg eG, Volksbank Kärnten eG, Volksbank Niederösterreich AG, Österrei-
chische Ärzte- und Apothekerbank), haben die Vermögensverwaltung an die Volksbank Vorarlberg e. Gen. ausgelagert. Für Kunden 
der Volksbank Vorarlberg e. Gen. erbringt die Volksbank Vorarlberg e. Gen. die Vermögensverwaltung selbst. Im Folgenden geben 
wir daher die betreffenden Informationen der Volksbank Vorarlberg e. Gen. wieder:

Wie bezieht die Volksbank Vorarlberg e. Gen. Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungen ein? (Art 6 Abs 1 der 
Offenlegungsverordnung)

Bei der Volksbank Vorarlberg e. Gen. werden Investitionsentscheidungen auf der Basis eines klar definierten Anlageprozesses 
getroffen. Dabei greift die Volksbank Vorarlberg e. Gen. auf einen „Top-down“-Ansatz, der bei der Analyse der wirtschaftlichen 
sowie politischen Faktoren beginnt und durch die Analyse der länderspezifischen und sektorspezifischen Faktoren abgerundet 
wird, zurück. Das Prinzip der ESG-Integration spielt bei allen Investitionsentscheidungen der Volksbank Vorarlberg e. Gen. eine 
große Rolle. Bei der ESG-Integration werden die Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung bei den Investitions-
entscheidungen berücksichtigt. 

Um die ESG-Integration bei den Investitionsentscheidungen umzusetzen, greifen die Portfoliomanager der Volksbank Vorarlberg e. 
Gen. auf die ESG-Analysen eines externen Datenanbieters zurück. Es besteht im Bereich Nachhaltigkeit eine Partnerschaft mit ISS 
ESG, die zu den analysierten Instrumenten Einschätzungen in Form von ESG Performance Scores [0 bis 100] liefern, welche neben 
der traditionellen Analyse in die Bewertung der einzelnen Investitionen miteinfließen. 

Wie bewertet die Volksbank Vorarlberg e. Gen. die zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite? 

Langfristig kann die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei den Investitionsentscheidungen einen großen Einfluss auf 
die Wertentwicklung eines Portfolios haben. ESG-Kriterien ermöglichen daher, Nachhaltigkeitsrisiken in die Geldanlage mitein-
zubeziehen und besser zu verwalten. Durch eine ESG-Analyse werden bestimmte Verhaltensmuster eines Unternehmens [z.B. 
CO2-Ausstöße, Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter, etc.] berücksichtigt, die ansonsten unbewertet bleiben. In der ESG-Analyse 
aufgedeckte negative Verhaltensmuster eines Unternehmens, beispielsweise dass es sehr viel CO2 emittiert oder seine Produkte 
in Billiglohnländern unter schlechten Arbeitsbedingungen herstellen lässt, können einen frühzeitigen Indikator für einen eventuell 
bevorstehenden Skandal und damit verbundene Klagerisiken oder Reputationsschädigungen darstellen. Unternehmen mit ne-
gativen Verhaltensmustern im Nachhaltigkeitsbereich beinhalten auch das Risiko, dass sie stärker von zukünftigen Regulationen 
betroffen sein können. Das Eintreten von Nachhaltigkeitsrisiken kann zu einer negativen Bewertung der Investition führen, die in 
weiterer Folge auch Auswirkungen auf die Rendite der einzelnen Portfolios haben kann.

Artikel 6

Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, 
dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potentiell wesentliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage sowie die Reputation der Strategien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced, Growth) und auch der 
Volksbank Vorarlberg e. Gen. und damit den Wert der Investition durch die Strategien der Vermögensverwaltung (Income, Balan-
ced, Growth) haben könnte. Die Volksbank Vorarlberg e. Gen wird im Rahmen von Investitionsentscheidungen, die sie für die Stra-
tegien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced, Growth) trifft, auch Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Es erfolgt zudem 
ein Einbezug von Nachhaltigkeitsrisiken in das Riskmanagementsystem der Volksbank Vorarlberg e. Gen..

Sollte sich eines oder mehrere der Nachhaltigkeitsrisiken realisieren, könnte sich dies negativ auf die Wertentwicklung der Stra-
tegien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced, Growth) auswirken. Derzeit geht die Volksbank Vorarlberg e. Gen. aufgrund 
der festgelegten Anlagestrategie der Strategien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced, Growth) nicht davon aus, dass sich 
Nachhaltigkeitsrisiken auf die zu erwartende Rendite auswirken werden. Durch das Einbeziehen der Nachhaltigkeitsrisiken in 
die Investitionsentscheidungen strebt die Volksbank Vorarlberg e. Gen. an, potenziellen negativen Auswirkungen auf den Wert 
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der Investition gegenzusteuern. Es kann jedoch ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden, dass sich gleichwohl realisierende 
Nachhaltigkeitsrisiken den Wert des Portfolios und damit die Rendite der Strategien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced, 
Growth) beeinflussen

Artikel 7

Die Gesellschaft berücksichtigt zum aktuellen Zeitpunkt für das Sondervermögen nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Es besteht keine gesetzliche Pflicht zur Berücksichtigung der wich-
tigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Investitionen für das Sonderver-
mögen. Weiter ist die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren aus Sicht der Gesellschaft für das Sondervermögen auch nicht erforderlich, da der Schwerpunkt der Anlagestrategie 
des Sondervermögens nicht in der Verfolgung nachhaltiger Aspekte liegt.

Wie erfüllt die Volksbank Vorarlberg e. Gen. ökologische oder soziale Merkmale eines als nachhaltig beworbenen Finanzproduk-
tes? (Art. 8 Abs 1 lit a der Offenlegungsverordnung) 

Bei der Fondsauswahl innerhalb der Strategien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced Growth) werden nicht nur finanzielle 
Faktoren berücksichtigt, sondern auch ökologische sowie soziale Faktoren. Die Nachhaltigkeitsanalyse der Strategien der Vermö-
gensverwaltung (Income, Balanced, Growth) erfolgt mittels ESG-Integration. Mindestens 80 % jeder einzelnen Strategie müssen 
jederzeit aus Fonds und ETFs bestehen, die gemäß EU-Offenlegungs-
Verordnung 2019/2088 als Artikel 8 oder als Artikel 9 klassifiziert sind (aufgrund von Kursschwankungen kann es zu Abweichungen 
in Höhe von 5 % kommen).

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.volksbank-vorarlberg.at/Private/veranlagen/Vermögensverwaltungsstrategien.page

Index als Referenzwert bei als nachhaltig beworbenen Finanzprodukten (Art. 8 Abs 1 lit b der Offenlegungsverordnung)
Die Volksbank Vorarlberg e. Gen. hat bei den Strategien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced, Growth) keinen Referenzwert 
bestimmt. Es handelt sich bei den Strategien der Vermögensverwaltung (Income, Balanced, Growth) um benchmarkfreie Strategien.  

Stand: März 2026 
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Ökologische und/oder soziale Merkmale 
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Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
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Diese Angaben sowie weitere Details sind im „Achtsamen Investmentansatz“ der 
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im Fachjargon als „do no significant harm“
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Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU
–

 Für die Zwecke dieser Grafiken  umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 
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Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

soziale Merkmale ausgerichtet und fallen dementsprechend unter „#1 Ausgerichtet 
auf ökologische oder soziale Merkmale“.

Unter „#2 Andere Investitionen“ können unmittelbare oder mittelbare Investitionen 

Für weitergehende Informationen wird auf den Abschnitt „Welche 
Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ verwiesen.
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